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Entwurf eines Abkommens im Bereich der sozialen Sicherheit zwischen der 
Republik Österreich und der Republik Albanien  
 

 

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs eines Ab-

kommens im Bereich der sozialen Sicherheit zwischen der Republik Österreich und der Re-

publik Albanien und nimmt dazu Stellung wie folgt: 

 

Mit dem Abkommen über die Soziale Sicherheit zwischen Österreich und Albanien werden 

die gegenseitige Gewährung von Geldleistungen aus der Kranken-, Unfall- und Pensions-

versicherung im Falle von Migration zwischen den beiden Vertragsstaaten sowie die anzu-

wendenden Rechtsvorschriften bei grenzüberschreitendem Arbeiten, vor allem bei Entsen-

dungen geregelt. 

 

Die BAK begrüßt den Abschluss des Abkommens, weil damit eine Lücke im Bereich der 

Sicherung von Ansprüchen der sozialen Sicherheit für ArbeitnehmerInnen geschlossen wird, 

deren Versicherungsverläufe Zeiten aus Österreich und Albanien umfassen. Grundsätzlich 

erachtet es die BAK als wichtig und wünschenswert, dass sozialversicherungsrechtliche 

Leistungsansprüche von ArbeitnehmerInnen auch in Fällen von grenzüberschreitendem 

Arbeiten und in Fällen der Arbeitsmigration zwischen Vertragsstaaten gewahrt werden. 

 

Die BAK bedauert allerdings die Einschränkungen im sachlichen Geltungsbereich des Ab-

kommens. 

 

Im Gegensatz zu anderen neueren Sozialversicherungsabkommen (zB mit der Republik 

Serbien, BGBl III 155/2012) sieht das vorliegende Abkommen hinsichtlich der Kranken- und 

Unfallversicherung nur den Export von Geldleistungen und nicht auch Sachleistungsaushil-

fen vor. Dies wird mit Bedenken der in den Begutachtungsprozess einbezogenen Sozial-

versicherungsträger erklärt, die als Gründe für ihre Ablehnung Schwierigkeiten bei der  
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Lösung von Rechtsproblemen und bei verzögernden Abrechnungen befürchten. Aus Sicht 

der BAK wäre es Aufgabe der Sozialversicherungsträger im eigenen Bereich organisatori-

sche und personelle Voraussetzungen zu schaffen, um solche zahlenmäßig ohnehin über-

schaubaren Fälle im Sinne der Versicherten zu lösen.  

 

 

 

 

 

Rudi Kaske        Alice Kundtner  

Präsident        iV des Direktors  

F.d.R.d.A.       F.d.R.d.A. 
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